
 

 

 
Fachbereich 1 

verantwortlich: Marina Meemken 
Datum: 26.09.2018 

 

Beschlussvorlage Nr.: BV/265/2018 / öffentlich 

 

Antrag des SV Gehlenberg-Neuvrees e.V. auf Gewährung eines Zuschusses nach 
den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe für den Einbau einer 
Wasserenthärtungsanlage 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit 17.10.2018 
Verwaltungsausschuss 24.10.2018 

 
Beschlussvorschlag: 
Dem SV Gehlenberg-Neuvrees e.V. wird für den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage ein 
Zuschuss in Höhe von 25 % der Anschaffungskosten, maximal 2.402,50 €, bewilligt. 
 
Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, entsprechende Haushaltsmittel im Haushalt 2019 einzustellen.  
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 
Der SV Gehlenberg-Neuvrees e.V. beantragt mit Schreiben vom 17. August 2018 einen Zuschuss 
nach den Richtlinien für die Förderung des Sports für den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 
für die Bewässerung der Spiel- und Trainingsplätze. 
 
Der Verein beschreibt, dass es seit einigen Jahren Probleme bei der Bewässerung der Plätze gibt. 
Das durch die Grundwasserpumpe heraufbeförderte Wasser ist derart eisenhaltig, dass enorme 
Schäden auf dem Sportgelände entstehen. Aufgrund des Eisengehaltes müssen Sprinklerdüsen 
der Bewässerungsanlage regelmäßig ausgetauscht werden. Außerdem werden Gehwegplatten, 
Tore und die Bandenwerbung sehr in Mitleidenschaft gezogen.  
 
Aus den genannten Umständen heraus, konnte der Rasenplatz im Sommer nicht ausreichend 
gesprengt werden. Dies hatte zur Folge, dass der Rasen stark geschädigt war und der Spielbetrieb 
eingeschränkt werden musste.  
 
Nach Ziffer 1.4 der Sportförderrichtlinien können finanzielle Zuwendungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinien nur Vereine mit Sitz in der Stadt Friesoythe erhalten, die Mitglied im Landessportbund 
Niedersachsen e.V. oder einer Anschlussorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes 
sind. Diese Voraussetzungen sind für den SV Gehlenberg-Neuvrees e.V. gegeben.  
 
Nach Ziffer 2.1 der Sportförderrichtlinien wird für den Bau von Nebenanlagen ein Zuschuss von 25 
% der anerkannten Baukosten von der Stadt Friesoythe gezahlt. Als Nebenanlage ist auch die 
Beregnungsanlage zu sehen.  
 
Entsprechend des vorgelegten Angebotes belaufen sich die Kosten auf 9.610,57 €. Der Zuschuss 
der Stadt Friesoythe für die Maßnahme beträgt nach Ziffer 2.1 somit 2.402,50 €. Die eingereichten 
Antragsunterlagen wurden bautechnisch geprüft und als angemessen beurteilt.  
 
Die Fläche des Sportgeländes befindet sich im städtischen Besitz und ist dem Verein zur Nutzung 
überlassen.   
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Antrag des SV Gehlenberg-Neuvrees e.V. für den Einbau einer 
Wasserenthärtungsanlage positiv zu beurteilen und einen Zuschuss in Höhe von 2.402,50 € zu 
gewähren. Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2019 bereitzustellen.  
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Finanzierung: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

x Gesamtausgaben in Höhe von 2.402,50 € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

x Deckungsmittel sind für den Haushaltplanentwurf 2019 unter P1.421200/431801 vorgesehen 

 Umsetzung des Beschlusses bis       

 
 
Anlagen  
Antrag SV Gehlenberg-Neuvrees Wasserenthärtungsanlage 
 
In Vertretung 
 
 
Heidrun Hamjediers 
Erste Stadträtin 
 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5

